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Satzung

für den Förderverein zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit
der Leichtathletikabteilung im Rot-weiss Cuxhaven e.V.

sl
Name, Sitz und Geschäftsiahr

Der Verein trägt den Namen ,.Förderverein Unterstützung der Nachwuchsafbeit der
Leichtathletikabtellung Rot-Weiss Cuxhaven e.V."

S tz des Vereins lst Cuxhaven.

Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

s2
Aufgabe und Zweck

Aufgabe des Fördervereins ist die zusätzliche finanzielle, materielle und personelle
Unterstützung der Nachwuchsarbeit def Lelchtathletikabteilung

Der Verern ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwlrtschaftliche Zwe-
cke. L4ittel des Vereins düfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer
den. Die l\i l itglieder erhalten keine Zuwendungen aus den l\,4itteln des Vereins. Die
l\y'itglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinen An-
spruch auf das Vermögen des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen direkt an den Rot-Weiss Cuxhaven, der es
unmittelbar und ausschließlich der Leichtathletikabteilung zur Verfügung stellen
muss.

Die für den Vereinsz,,,"'eck eifcrdeilichen ll4ittei
chen Einsatz Geld- und Sachspenden und
sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen.

Der Förderverein knüpft und pflegt Kontakte zu
nen sowie zu potentiellen Sponsoren.

,ierCen aufgebiacht du'cl' püisinli-
aus eventuellen Uberschüssen aJS

stadtischen Jnd sraatl che'r lnstrtutro-

s3
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen und juristischen Personen offen.

^



Die Mitgliedschaft m Föfderverein wird durch eine schriftl iche Beitrittserklärung ge-
genüber dem Vorstand und deren schriftl ichen Bestätigung erworben.

Ein Mitgliedsbeitrag soll nur freiwill ig entrichtet werden. Höhe und Häufigkeit der
Zahlung bleibt jedem lvlitglied selbst überlassen. Die Einzahlung erfolgt auf ein noch
e nzurichtendes Konto.

Die Nlitgliedschaft endet durch eine Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod.

Die Austrittserklärung rnuss schriftl ich mit einer Frist von 4 Wochen gegenüber dem
Vorstand erklärt werden.

Ern Vereinsausschluss kann durch Beschluss des Vorstandes dann erfolgen, wenn
ein Nlitglied in schwieriger Weise gegen die Satzung verstößt oder gegen die Inte'
ressen des Fördervereins handelt.

s4
Organe des Fördervereins

Der Vorstand.

Die Mitgliederversammlung.

s5
Der Vorstand

1. Der Vorstand i.S.d. S 26 BGB besteht aus vier Mitgliedern und ist ehrenamtlich tätig.
Der Vorstand besteht aus:

1 1 dem/der Vorsitzenden.
12 dem/der stellv Vorsitzenden.
1 3 dem/derSchriftführerln
1 4 dern/der Schatzmeisterln

2 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei l\4itgliedef des
Vorstandes gemeinschaft l ich vertreten.

3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der/die Vorsitzende oder sein/e Stellvertre-
terln und mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Be-
schlussfassungen entscheidet die Stimmenmehrheit der Vorstandsrnitglieder. Bei
Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden oder seines Siellvertreters
doooelt.

4. Zu den Sitzungen des Vorstandes werden die Mitglieder vom Vorsitzenden/von der
Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Eine Njederschrift
über die Sitzung ist anzufertigen und allen Vorstandsmitgliedern zeitnah auszuhändi
oen.
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Der Vorstand ist frlr alle Angelegenheiten des Fördervereins zuständig. Er hat insbe-
sondere folgende Aufgaben:

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Ta-
gesordnung.

Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversarnmlung.

Vornahme einer ordnungsmäßigen Buchführung und Erstellung eines Jahresberich-
tes

5 a Beschl.rssfassJng über die Aufnahme von L4itgiiedern

s6
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

Der Vorstand wird von der l\i l itgliederversammlung auf die Dauer von drel Jahren
gewählt. Eine Wiederwahl ist unbegrenzt möglich Der Gründungsvorstand amtied
nur für das 1. Geschäftsjahr, es sei denn, die Gründungsversammiung beschließt
elwas anoeres.

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandmitgliedern können nur
l\4itglieder des Fördervereins gewählt werden. Bei der Gründungsversammlung drjr-
fen nur anwesende Personen in den Vorstand gewählt werden.

L4it def Beendigung der Mitgliedschaft im Förderverein endet auch das Amt eines
Vorstandsmitgliedes.

Bei dem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds im Laufe der Wahlperiode ergänzt
sich der Vorstand selbst durch Zuwahl. Die Ersatzwahl erfoigt für den Rest der Amts
ze t des ausgeschiedenen Mitgliedes.

s7
Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus den l\,4itgliedern des Fördervereins.

Die ordentliche l\,4itgliederversammlung soll jeweils innerhalb von 6 lvlonaten nach
Beendigung des Geschäftsjahres stattfinden. Sie wifd vom Vorstand unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen durch schriftl iche Benachfichtigung unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf dle Absendung der Einla-
dung folgenden Werktages. Das Elnladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegan-
gen, wenn es an die letzte vom lvlitglied dem Verein schriftl ich bekannt gegebene Ad-
resse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Eine außerordentliche lvlitgliederversammlung ist einzubefufen, wenn der Vorstand
oder mindestens 3/10 der N,4itglieder dies schriftl ich dern Vorstand anzeigen.

51

3.

4 .

1

3.

2

1.

2 .



5.

8.

I

Den Vorsitz der Versammlung führt der/die Vorstandsvorsitzende oder bei dessen
Verhinderung ein anderes Vorstandsmitgl ed.

In der [,4itgliederversammlung hat jedes [/itgled eine Stirnme. Nicht volljährige l\,4it-
glieder sind nicht stimmberechtlgt

Die l\,4itgliederversammlung ist ohne RLtcksicht auf die Zahl der anwesenden lvlitglie-
der beschlussfäh g. Sie entscheidet m t einfacher l\.4ehrheit der erschienenen stimrn
berechtigten lvlitgleder Bel Stimmengle chheit entscheidet die Stimme des Vorsit
zenden/der Vorsitzenden der l\,4 tg iederversammlung

Abst mmungen und Wah en werden durch Handaufheben durchgeführt, die Abstim-
mung muss schriftl ich durchgeführt werden wenn 3/10 der erschienene stimmbe-
rechtigten l\y'itglieder d es beantragen

Beschlüsse über die Anderung der Satzung sowie über den Widerruf der Bestellung
eines Vorstandsmitgliedes sowie !]ber die A,uflösung des Vereins bedürfen einer
l\y'ehrheit von drei Viertel der erschienenen stimmberechtigten Mitgiieder.

Der ordentlichen lvlitgliederversarnmlung obliegt

> die Wahl des Vorstandes.
> Entgegennahme und Bill igung des Jahresberichtes des Vorstandes,
)' Jahreskassenabschluss der Rechnunosorüfer.
)- die Entlastung des Vorstandes,
>' die Wahl zweier Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen
)' die Beschlussfassung über satzungsmäßige Aufgaben und die anstehenden Ta-

gesordnungspunkte.

s8
Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der lvlitgliederversarnmlung
beim Vorstand schriftl ich beantragen dass weitere Angelegenhe ten nachträglch auf die
Tagesordnung gesetzt werden Der Versamrnlungs eiter hat zu Beg nn der [,4itglederver-
sammlung die Tagesordnung entsprechend zu etgänzen. Uber die Anträge auf Erganzung
der Tagesordnung d e erst in der Mitglederversamm ung gestellt werden besch ießt d e
[,4itgledervefsamm ung Zur Annahme des Antrages st eine Ny'ehrheit von drei Viertel der
aoEegebenen gul t igen St  mrnen er iorder lch


